Erläuterungen zum Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ der ASMK, Ziff. III. 2.3

Pauschalierte Geldleistungen in der Eingliederungshilfe

Die „klassische“ Form der Bedarfsdeckung in der Eingliederungshilfe im Dreiecksverhältnis (Leistungsträger - Leistungserbringer: Vertrag gemäß § 75 SGB XII; Leistungsträger - Leistungsberechtigter: Gesamtplan, Leistungsbescheid über Eingliederungshilfeleistung; Leistungserbringer - Leistungsberechtigter: Heimvertrag oder Dienstleistungsvertrag) geht einher mit einer tendenziellen Fremdbestimmung typischer Bedarfe und geeigneter bedarfsdeckender Leistungen wie zu beauftragender Leistungserbringer, und steht damit in einem Spannungsverhältnis zum personenbezogenen Ansatz und dem Anspruch weitestmöglicher Selbstbestimmung. Daher stellen neuere Ansätze wie persönliche Budgets und pauschalierte Geldleistungen darauf ab, für geeignete Bedarfe die Dreiecksbeziehung aufzulösen, und die leistungsberechtigten Menschen in ihrer Rolle als selbstbestimmte Nachfrager von individuell gewünschten, passgenauen Dienstleistungen zu stärken, indem ihnen vom Leistungsträger die benötigten finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Die weiterbestehende Beziehung zwischen Leistungsträger und Leistungsberechtigten ändert sich dahingehend, dass der hoheitliche Leistungsbescheid vorrangig auf dem Konsens über Bedarfe, Ziele bei der Bedarfsdeckung oder die Zweckbindung der zur Verfügung gestellten Mittel die Kommunikation fußt. Die Bandbreite der Handlungsformen könnte sich daher wie folgt darstellen: 

1. 
(Trägerübergreifendes) persönliches Budget, insbesondere bei komplexeren Bedarfen 


2.
Gutscheine für Leistungen, die einer besonderen Fachkunde bedürfen, wobei die Einlösung der Gutscheine daran gebunden ist, dass sie nur bei Leis-tungsanbietern eingelöst werden können, die die notwendige Fachkunde nachgewiesen haben, 

3.
Geldpauschalleistungen, insbesondere für einfachere Bedarfe mit eher of-fensichtlichen Leistungszielen. 


Dabei sind diese Leistungsformen miteinander kombinierbar. Dabei wird dem Grundsatz der individuellen Bedarfsdeckung weiterhin Rechnung getragen, indem die Pauschalen je nach Bedarfskonstellation abgestuft sein können, und indem für diejenigen Leistungsberechtigten, die nachweislich mit den angebotenen Pauschalen den Bedarf nicht decken können, die Möglichkeit eines individuellen Budgets erhalten bleibt.

Beispiele für solche Geldpauschalleistungen: 

Ab 2006 sind in Hamburg Beförderungspauschalen zur Deckung der regelmäßigen, infolge der Behinderung nicht mit eigenem Pkw oder dem öffentlichen Nahverkehr zu deckenden Mobilitätsbedarfe als neue Geldpauschalleistung der Eingliederungshilfe eingeführt worden. Hier gibt es die nach Bedarfsintensität gestaffelten Monatspauschalen i. H. v. 82.- € (mit Taxi zu deckender Grundbedarf), 120.- € (Spezialfahrzeug nötig) oder 160.- € (Spezialfahrzeug und persönliche Assistenz nötig), oder auch persönliche Beförderungsbudgets, die sowohl niedriger als die Grundpauschale sein können, aber auch bis zu 500.- € monatlich bei entsprechend nachgewiesenem Bedarf ausmachen können. Allen Nutzern der Beförderungspauschalen steht als Flyer und über das Internet ein Verzeichnis aller geeigneten Transportunternehmen in Hamburg zur Verfügung. Mittlerweile nutzen 2.292 Leistungsberechtigte die Pauschalen; 38 Leistungsberechtigte haben individuelle Beförderungsbudgets gewählt. 

Bis 2005 gab es lediglich eine sogenannte „Taxipauschale“ (entsprechend der neuen Beförderungspauschale, Stufe 1), die monatlich von den ca. 1.100 Leistungsberechtigten spitz abzurechnen war. Mit dem daneben bis 2005 existierenden, institutionell geförderten „Spezialbeförderungsdienst“ konnten lediglich knapp 400 Personen mit relativ wenigen, mehrere Wochen vorher anzumeldenden Touren monatlich befördert werden. 

Bereits seit 2003 gibt es für 2 weitere Bedarfsbereiche in Hamburg Geldpauschalleistungen: Es handelt sich einerseits um die Pauschalierung der bis dato als klassische Sachleistung erbrachten stationären Maßnahme „Gastweise Unterbringung“. Hierbei sollen die Angehörigen/Eltern behinderter Menschen, die die Betreuung und Assistenz sonst sicherstellen, gezielt entlastet werden, indem der gastweise Aufenthalt und die angemessene Betreuung des Behinderten an anderem Orte sichergestellt wird, so dass die privaten Betreuungspersonen einmal selbst Urlaub machen können. Eingeführt wurden hier zwei in Abhängigkeit von dem festgestellten Pflegebedarf gestaffelte Geldpauschalen, die als Jahresbudget ausgezahlt werden und so die Selbstorganisation der gastweisen Unterbringung am Ort und zum Zeitpunkt der Wahl ermöglichen. Die Pauschalenhöhe beträgt 1.566.- € bzw. 2.545.- €, die zusammen mit der Pflegekassenleistung nach § 39 SGB XI (sog. „Verhinderungspflege“) i. H. v. 1.470.- € (seit 01.07.2008) für die Bedarfsdeckung in Eigenregie zur Verfügung steht. Etwa 350 leistungsberechtigte Familien nutzen inzwischen diese Leistung. Bei akuten Not- und Krisensituationen wird weiterhin außerhalb der Pauschalen Hilfe organisiert.
Als zweite pauschalierte Geldleistung wurden sogenannte Familienentlastungspauschalen neu eingeführt, die den Familien den Einkauf stundenweiser Entlastung von der Betreuung der behinderten Angehörigen ermöglichen sollen, damit in dieser Zeit eigenen Belangen nachgegangen werden kann. Es handelt sich hier um zwei wiederum nach dem Pflegebedarf gestaffelte Monatspauschalen i. H. von 70.- bzw. 100.- €. Diese Pauschalen erhalten ca. 130 Familien.

Beide Pauschalen wurden während der Erprobung bis 2005 gut angenommen und daher nach Ablauf der Erprobungsphase in das Regelangebot der Hamburger Eingliederungshilfe übernommen.
Geplant ist derzeit, für Tagesstrukturierungsbedarfe von aus der Werkstatt für behinderte Menschen oder aus der Tagesförderstätte aus Altersgründen ausgeschiedenen Menschen mit Behinderungen ebenfalls gestaffelte Geldpauschalen zu erproben und einzuführen.
Die Bund-Länder-AG sieht insbesondere im Leistungsbereich der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 Abs. 1 S. 1 SGB XII i. V. m. §§ 55 – 58 SGB IX) Möglichkeiten für Geldpauschalleistungen (z. B. für Hilfsmittel - § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten – ebd., Nr. 3, Verständigung mit der Umwelt – ebd., Nr. 4, Wohnungshilfen – ebd., Nr. 5, Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben – ebd., Nr. 7). Daher sollen die Sozialhilfeträger hierzu gesetzlich ermächtigt werden. Hintergrund ist, dass vereinzelt von Trägern und Verbänden gegen bereits eingeführte Geldpauschalleistungen eingewandt wird, sie entbehrten einer rechtlichen Grundlage, und die Leistungserbringung und -gestaltung im Dreiecksverhältnis sei alternativlos. Damit werden bereits erreichte Fortschritte an Personenzentrierung und Selbstbestimmung gefährdet.









� Auch in der aktuellen Sozialwirtschaftswissenschaft wird neuerdings für einen entsprechenden „Systemwechsel“ hin zu Ausschreibungen und Budgets plädiert, indem diesem wettbewerblich-marktlichen Ansatz über Geldleistungen gute Voraussetzungen „für bestmögliche selbstbestimmte Entscheidungen“ bescheinigt werden, während die Dreiecksbeziehung als „planwirtschaftlich-paternalistische Lenkung“ oder „korporatistische Steuerung“ beschrieben wird, die das Wunsch- und Wahlrecht unnötig einschränkt (vgl. D. Meyer: Systemwechsel in der Sozialwirtschaft – Ausschreibungen und personengebundene Budgets. In: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 6 / 2008, S. 443 - 452. Prof. Meyer ist Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg).
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